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Rückzahlung Vorbezug für Wohneigentum
Rückzahlung Vorbezug für Wohneigentum
Sie möchten eine Rückzahlung des Vorbezugs vornehmen?Bitte senden Sie uns das vollständig ausgefüllte Formular und veranlassen Sie die Überweisung.
Name
Vorname
Versicherten-Nr.
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Sprache
Geschlecht
Versicherte Person
«Eingabe erforderlich»
• Bitte überweisen Sie die Rückzahlung auf die untenstehende Zahlstelle. 
• Senden Sie uns das ausgefüllte Formular zusammen mit einer Kopie des notariell beurkundeten 
  Verkaufsvertrags.
Instruktionen fürdie Überweisung
Zahlstelle
Zahlungsempfänger		
IBAN Postkonto
Swiss Life AG, Kollektivversicherungen, Postfach, 8022 Zürich	
CH77 0900 0000 8000 0936 4
NotwendigeAngaben auf dem
Überweisungsauftrag
Name, Vorname
Versicherten-Nr.
Zahlungszweck
Geburtsdatum
«Rückzahlung WEF für Freizügigkeitspolice»
AllgemeineInformationen
• Die Rückzahlung des Vorbezugs für Wohneigentum an eine Freizügigkeitseinrichtung ist nur bei der
  Veräusserung des Wohneigentums vorgesehen. Freiwillige Rückzahlungen können nur in die 
  Vorsorgeeinrichtung Ihres Arbeitgebers erfolgen. 
• Wenn Sie den Vorbezug zurückzahlen, können Sie die bezahlte Steuer innert 3 Jahren bei der 
  zuständigen Steuerbehörde zurückfordern. 
• Nach Erhalt der Überweisung werden wir die Löschung der Veräusserungsbeschränkung 
  veranlassen. Die Löschungsgebühren werden Ihnen direkt vom Grundbuchamt in Rechnung gestellt.
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